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2. die durch die Abt. XII ausgegebene(n) Akte(n), 
in der (denen) vor allem enthalten sind: Form
blätter zur Erfassung von Personen, Objekten usw., 
—► Eröffnungsbericht, —•- Sachstandsbericht,
—► Operativpläne und andere Dokumente, Nach
weis der in der Bearbeitung erreichten Ergebnis
se , insbesondere der erarbeiteten — B e w e i s e ,
Art und Veise des Vorgehens zur Klärung der Ver- 
dachtsgründe.
Die Aktenführung im OV erfolgt gemäß dienstlichen 
Bestimmungen und Weisungen.

Operativer Vorgang; Ablage
Bezeichnung für die administrativen Arbeiten bei 
der Archivierung des Operativen Vorganges, der 
dazugehörenden Akten und Unterlagen in der dafür 
zuständigen Abteilung oder dem selbständigen Re
ferat nach dem —► Abschluß Operativer Vorgänge 
bzw. dem —♦> Einstellen der Bearbeitung Opera
tiver Vorgänge.
Die Archivierung hat entsprechend den dazu in 
dienstlichen Bestimmungen und Weisungen ge
troffenen Festlegungen zu erfolgen.

Operativer Vorgang; Abschluß
Stadium der Bearbeitung Operativer Vorgänge, in 
dem durch Anwendung politisch-operativ wirkungs
voller und rechtlich zulässiger (insbesondere 
auf der Grundlage der StPO) Maßnahmen die nach
gewiesenen Straftaten möglichst vollständig und 
endgültig unterbunden, weitere Straftaten nicht 
zugelassen sowie die dabei möglich werdenden 
Vorbeugungsmaßnahmen realisiert werden.
Ziele des A. sind im einzelnen:
- die bereits erkannte staatsfeindliche Tätigkeit 
bzw, anderen Straftaten entsprechend der ge
schaffenen Beweislage weitergehend zu beweisen 
und zu unterbinden,

- ihre konkreten Ursachen, begünstigenden Be
dingungen und Umstände durch Einflußnahme auf 
die dafür zuständigen Organe, Betriebe, Kombi
nate imd Einrichtungen sowie gesellschaftli-

* chen Organisationen weitgehend auszuräumen,
- weitere feindlich-negative Handlungen zu ver
hindern und Maßnahmen zur Gewährleistung von 
Sicherheit und Ordnung einzuleiten bzw. diese 
zu erhöhen,

- die innere Sicherheit im Verantwortungsbe
reich maximal zu gewährleisten und damit die 
Politik von Partei und Regierung insgesamt 
durchsetzen zu helfen.


